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DONNERSTAG
8. DEZEMBER
Mehrzweckhalle Löhrenacker

19.00 Uhr 



EINLADUNG & TRAKTANDEN

GEMEINDEVERSAMMLUNG 2022

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. September 2022 
sowie der Anhang mit dem detaillierten Budget 2023 können während 
den Schalteröffnungszeiten bei der Einwohnerkontrolle bezogen  
werden. Die Dokumente zu den Traktanden sind online abrufbar unter 
«Politik & Verwaltung  →  Politik  →  Gemeindeversammlung vom  
8. Dezember 2022» oder direkt mit dem nebenstehenden QR-Code. 

Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen die Unterlagen gerne auch per Post 
zu. Melden Sie sich bei Bedarf dazu per E-Mail an gemeindeverwaltung@aesch.bl.ch .

Im Anschluss an die ordentliche Gemeindeversammlung wird der Apéro durch  
die Gemeinde offeriert.

Der Gemeinderat lädt Sie am Donnerstag, 8. Dezember 2022, 19 Uhr, zu einer Einwohner
gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Löhrenacker, Landskronstrasse 41,  
4147 Aesch, ein. Es werden folgende Geschäfte behandelt:

1. Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 28. September 2022
2. Besprechung und Beschlussfassung über einen Investitionskredit für die Erneuerung  

der Lüftung im Primarschulhaus Schützenmatt 1. Etappe
3. Besprechung und Beschlussfassung über das Budget 2023 

Festlegung der Steuersätze
• Gemeindesteuer für natürliche Personen: 

56 % der normalen Staatssteuer (wie bisher)
• Ertrags- und Kapitalsteuer juristischer Personen gemäss 

§§ 58 und 62 des kantonalen Steuergesetztes: 
Gewinnsteuer: 55 % der normalen Staatssteuer (Änderung aufgrund SV17) 
Staatssteuer: 55 % der normalen Staatssteuer (Änderung aufgrund SV17)

4. Besprechung und Beschlussfassung über die Anpassung des Steuerreglements  
der Einwohnergemeinde Aesch

5. Verschiedenes / Fragestunde / Informationen
• Information über die Stromsparmassnahmen

NAMENS DES GEMEINDERATES AESCH
Präsidentin Leiter Gemeindeverwaltung

Eveline Sprecher  Roman Cueni

CoronaHinweis: Die Durchführung der Gemeindeversammlung erfolgt unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Vorgaben von Kanton und Bund. Wer sich krank fühlt, soll bitte zu Hause bleiben.
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